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BERATUNGSFOLGE  

  Beratungsergebnis 

Gremium Termin EST Ja Nein Enth. 

Umwelt- und Planungsausschuss 30.08.2018     

Gemeinderat 13.09.2018     

 

 

 

Wasserversorgungskonzept für das Gebiet der Gemeinde Ostbevern 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Das Wasserversorgungskonzept zur aktuellen Situation und zukünftigen Ausgestal-

tung der öffentlichen Trinkwasserversorgung wird in der Fassung, die in der Anlage 1 

beigefügt ist, beschlossen und der Bezirksregierung zur Prüfung vorgelegt. 

 

 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 

 

keine 

 

 

Gleichstellung: 

 

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.   ja [ ] nein [ X ] 

 

 

Sachdarstellung: 

 

Nach § 38 Absatz 1 Landeswassergesetz (LWG NRW) haben die Gemeinden die 

Pflicht, in ihrem Gebiet die öffentliche Wasserversorgung sicherzustellen. Die Sicher-

stellungspflicht verbleibt bei der Gemeinde auch dann, wenn die Gemeinde einen 

Dritten mit der öffentlichen Wasserversorgung beauftragt hat, z. B. Stadtwerke. 

Gemeinde Ostbevern 

Der Bürgermeister 
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Die Kommunen haben die Pflicht, zur langfristigen Sicherstellung der öffentlichen 

Wasserversorgung für ihr Gemeindegebiet ein Konzept über den Stand und die zu-

künftige Entwicklung der Wasserversorgung (Wasserversorgungskonzept) aufzustel-

len (§ 38 Absatz 3 LWG). Dieses beinhaltet die derzeitige Versorgungssituation und 

deren Entwicklung mit Darstellung der Wassergewinnungsgebiete, der Wassergewin-

nungs- und –aufbereitungsanlagen, der Beschaffenheit des Trinkwassers, der Vertei-

lungsanlagen sowie der Wasserversorgungsgebiete und deren Zuordnung zu den 

Wassergewinnungsanlagen, insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel. Das Was-

serversorgungskonzept ist der Bezirksregierung Münster vorzulegen und alle sechs 

Jahre fortzuschreiben. 

 

Die Pflicht zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung nach § 38 Absatz 1 

Landeswassergesetz hat die Gemeinde Ostbevern auf die Stadtwerke Ostmünsterland 

GmbH & Co. KG übertragen. 

 

Ein Vertreter der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG wird in der Sitzung den 

Entwurf des Wasserversorgungskonzeptes vorstellen. 

 

 

 

 

 

Wolfgang Annen 

Bürgermeister 

Klaus Hüttmann  

Fachbereichsleiter 
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